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1I- r r 7- ' der Beilagen,~,!L .. ~:.n stenographischen Protokol1en dl'::.!Jatiml,alrates 

B UND E S M I N IST ER I UM, 
FUR 

;)(IL Gesetzgebungsperiode ' 

ViI EN,' ' 

AUS VI ART !G E A N GEL E GEN HEl T E N 

Zl~ 74.535-VR/70 
,Parlamentarische A.'1frageNr., 127/ J 
, an die B'lU1desregierung betreff Emd 
das Europäische Übereinkomme!'} über 
die Konsularbefugnlsse 

Zu 21. 127/J 

A.n den 

Herrn, Präsidentc;n des Nationalrates:, ' , 

,Wien ---

,pie Abgeordneten zum Nationalrat Dr. LE:~TNER1 

Dr.'. BASSETTI, Dr. K.R.ANZLi''VlAYR und 'Jenossen haben 

. a~ 17. Juni' '1970 unter Nr. 127/J eine ,',' 

's ehr i f t,l i ~ ~ e 
" , 

Cl g e 
. . . . 

an die Bund~sregierung' 'bet.reffend das Europä5./::'che 

Übereinkommen über die Konsu.larbefugnisse übe:c"": 

reicht. ' 

Ich beehre mich,' diese A.l1J:ragege:::äß § 71 
Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 6.. Jüli . '196-1,' BGBl. 

Nr. 178, betreff,end die ,Geschäftsordnung des Na-', 

tionalrates , innerhalb, offener, .Frist namens der 
Bundesregierung 'Nie" folgt 'zu beantworten; 

Das Europäische tJberei.nkomrnen über konsula­

rische , Aufgaben,' das, am 11. Dezemper 1967,' zur Un:....., 
terzeicrillung ai.lfgelegtwurde, ist seither,bloß von 

~ Staaten unterzeichnet und von keinem 'Staat 
ratifiziert'\'lcrden. 'Es ist der Bundesregierung be­

kannt, daß viele Europäische Staaten nicht beah .. ,,' 

sichtigen, das Übereinkommen 'zu unterzeichnen .oder, 

zu ratifizieren. Das Ü'Derein.~ommen regelt die kon­

sularischen Aufgaben, indem es den jeweiligen 
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Empfangsstaat verpflichtet, die Ausübung besti~mter 
Befugnisse durch die Konsuln der anderen Vertrags-, 
staaten als rechtmäßig anzuerkennen. Wie'weit die 
Entsendestaaten von den hierdurch gegebenen Berech­
tigungen Gebrauch machen, bleibt ihrer internen Be-

, , 

hördenorganisation überlassen. Die konsularischen 
Vertretungen Österreichs im Ausland haben nach der 
bestehenden Gesetzeslage relativ beschränkte Befug­
nisse, 'deren Erweiterung verschiedenen Schwierig­
keiten begegnen würde. 

Das, Übereinkommen würde daher für Österreich in 
größerem Umfang Verpflichtungen bringen, als ihm 
daraus Vorteile en~chsen. Trotzdem hat die Bundes­
regiertLn.gim Sinne der Regierungserklärung vom 27 ., 
April 1970 Vorarbeiten für eine Ratifikation des 
Übereillkommeni3 dur'eh. Österrei.:)h aufgenommen, indem 
sie die Bundesre'publilc Deutschland und die Schweiz , - '. . . 

zur Ausarbeitung einer einheitlichen deutschspra­
ch'igen'libersetzung eingeladen hat. D::e, Schw~iz ist 
an dem Über~i~~omn1en nicht interessiert. Eine öster­
reichisch-deutscheÜbersetzungskonferenz soll vor­
aussichtli:::h im Sepb::mber dieses Jahres in vlien' statt­
finden •. 

Viien, a:n \~ .August :1970 
'Der Bundesminisü:'l"fUr 
AUs1.'lärtigevmgel e genhei ten 
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